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KLIMARELEVANTE MAßNAHMEN DER LÄNDER 
IM BEREICH ENERGIE  

Die Länder leisteten durch ihre Energieförderungsmaßnahmen einen Beitrag 
zur CO2–Reduktion. Für klimarelevante Förderungen im Energiebereich 
verausgabten die Länder im Zeitraum 2002 bis 2007 eigene Mittel von 
insgesamt rd. 265 Mill. EUR. Aufgrund der nur teilweisen Vorgabe konkreter 
Einsparungspotenziale je Maßnahmenprogramm und der unterschiedlichen 
Ermittlungsmethoden war eine Beurteilung der Bemühungen der einzelnen 
Länder hinsichtlich der CO2–Reduktionen nicht möglich. 

Prüfungsziel 

Ziel der Überprüfung war es festzustellen, ob die Maßnahmen der Länder im Bereich 
Energie einen entsprechenden Beitrag zur Erreichung des Kyoto–Ziels leisten. (TZ 1) 

Rechtlicher Rahmen und Klimastrategie Österreich hat sich gemeinschafts– und 
völkerrechtlich zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen von 13 % gegenüber 
dem Basisjahr 1990 verpflichtet. (TZ 2) 

Die Bundesregierung und die Landeshauptleutekonferenz verabschiedeten gemeinsam 
die Klimastrategie 2002. Ein Konsens mit den Ländern über die von der 
Bundesregierung beschlossene Klimastrategie 2007 wurde nicht erzielt. (TZ 3) 

Dennoch beschäftigten sich alle Länder bei ihren strategischen Überlegungen verstärkt 
mit den wachsenden Herausforderungen der Klimaveränderung. In der Steiermark, in 
Tirol und Vorarlberg gab es zwar keine eigenen Klimastrategien, allerdings wurden 
klimarelevante Maßnahmen teilweise auch in den Energieplänen behandelt. (TZ 8) 
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Energetischer Endverbrauch 

Der energetische Endverbrauch in Österreich entwickelte sich von 2002 bis 2006 wie 
folgt:  

 

Der energetische Endverbrauch stieg im Zeitraum 2002 bis 2006 somit in allen Ländern 
an (österreichweit um rd. 8 %, wobei die Bandbreite der Steigerungen zwischen rd. 4 % 
(Wien) und rd. 14 % (Kärnten) lag). Der Einsatz erneuerbarer Energieträger (ohne 
elektrische Energie und Fernwärme) ging in der Steiermark um rd. 4,9 % zurück und 
stieg in Salzburg um rd. 21 % an. Die Senkung des Endenergieverbrauchs war ein 
wichtiges energiepolitisches Ziel der Länder. (TZ 7)  

Klimastrategien der Länder 

Die Strategiepapiere der Länder Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Vorarlberg und Wien enthielten konkrete Handlungsanweisungen für klimarelevante 
Maßnahmen. In den übrigen Ländern fehlte es an einer Konkretisierung der zu 
ergreifenden Maßnahmen sowie Nennung der für die Umsetzung verantwortlichen 
Dienststellen. (TZ 9) 

Die Energieberichte beinhalteten zumeist lediglich Daten über den Energieverbrauch und 
die Entwicklung der einzelnen Energieträger im Land. Eine jährliche Berichterstattung 
über die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgte nur in Niederösterreich, 
Oberösterreich und Wien. In Kärnten wurden in den Jahren 2003 und 2007 
Umsetzungsberichte erstellt. In Salzburg wurden im Jahr 2007 die 
Umsetzungsmaßnahmen im Bereich Wärmeenergieversorgung und Wärmeschutz 
evaluiert. (TZ 10)  
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Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Länder führten zur Umsetzung ihrer energiepolitischen Ziele eine flächendeckende 
Energieberatung sowie eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit durch. (TZ 11)  

Förderungen 

Für klimarelevante Förderungen im Energiebereich verausgabten die Länder im 
überprüften Zeitraum eigene Mittel von insgesamt rd. 265 Mill. EUR (Burgenland: 4,09 
Mill. EUR (ohne Tourismusförderung); Oberösterreich: 63,94 Mill. EUR; siehe 
Kenndatenkasten). Davon entfielen rd. 91 Mill. EUR (rd. 34 %) auf kofinanzierte 
Maßnahmen. Die Förderungsanteile der EU und des Bundes beliefen sich auf insgesamt 
rd. 162 Mill. EUR. (TZ 13, 14) 

Aufgrund der nur teilweisen Vorgabe konkreter Einsparungspotenziale je 
Maßnahmenprogramm war eine Beurteilung der Bemühungen der einzelnen Länder 
hinsichtlich der CO2–Reduktionen nicht möglich. (TZ 13) 

Da die Daten der Länder über CO2–Reduktionen auf unterschiedlichen 
Ermittlungsmethoden basierten, war auch ein aussagekräftiger Ländervergleich 
hinsichtlich der Klimarelevanz nicht möglich. (TZ 15)  

Für eine genaue Beurteilung der Förderungseffizienz fehlte eine vollständige, nach einer 
einheitlichen Berechnungsmethode ermittelte Erfassung der CO2–Reduktionen bei allen 
Förderungsprogrammen. Der RH rechnete daher — basierend auf den Angaben der 
Länder —die CO2–Werte hoch und legte eine generell 20–jährige Nutzungsdauer der 
geförderten Anlagen zugrunde. Die so ermittelten Förderungskosten beliefen sich auf rd. 
14 EUR je eingesparter Tonne CO2. Im Vergleich dazu lag im Jahr 2007 der 
durchschnittliche Preis für den Ankauf von CO2–Zertifikaten bei rd. 21 EUR je Tonne 
CO2. (TZ 17)  

Von den Technologiefördermitteln in Höhe von 82,64 Mill. EUR wurden insgesamt 46,84 
Mill. EUR verausgabt, wobei die Steiermark 100 % und Vorarlberg 9,5 % ihrer Mittel 
einsetzten. Eine bundesweite Aussage hinsichtlich der CO2–Reduktionen war aufgrund 
der unterschiedlichen Ermittlungsmethoden bzw. der fehlenden Daten in einzelnen 
Bundesländern nicht möglich. (TZ 19, 20) 

Klimarelevante Maßnahmen bei Landesgebäuden 

In den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und Wien lagen für 
Landesgebäude energetische Planungsvorgaben vor. (TZ 21) 
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Nicht alle Länder verfügten über gesicherte Daten bezüglich der Wirkung der 
Gebäudeinvestitionen auf den Klimaschutz. (TZ 22) 

Mit Ausnahme von der Steiermark und Tirol verfügten alle Länder für ihre Gebäude über 
eine Energiebuchhaltung. (TZ 23) 

Zusammenfassend hob der RH nachfolgende Schlussbemerkungen 
hervor: 

Alle Länder 

(1) Die Einsparungspotenziale wŠren je Ma§nahmenprogramm zu ermitteln und 

dementsprechende CO 2ÐEinsparungsziele festzul egen. Weiters wŠren die 

Anstrengungen zur Senkung des Energieverbrauchs zu verstŠrken. (TZ 6, 7)  

(2) FŸr die Ermittlung von CO 2ÐReduktionen sollte gemeinsam mit dem Bund ein 

einheitliches Berechnungsverfahren festgelegt werden. (TZ 15)  

(3) FŸr eine genaue Beurteilung der Fšrderungsef Þzienz wŠre eine vollstŠndige, nach 

einer einheitlichen Berechnungsmethode ermittelte Erfassung der CO 2ÐReduktionen bei 

allen Fšrderungsprogrammen durchzufŸhren. (TZ 17)  

(4) Die Technologiefšrdermittel wŠren verstŠrkt zur Fšrderung von 

EnergieefÞzienzprogr ammen einzusetzen. (TZ 19)  

Länder Burgenland, Steiermark, Tirol  

(5) Strategien mit quantiÞzierten Zielen und operativen Handlungsanweisungen wŠren 

festzulegen und in angemessenen AbstŠnden zu evaluieren. (TZ 9)  

(6) Zur †berprŸfung der StrategieplŠne hinsi chtlich ihrer Ma§nahmenumsetzung wŠre 

ein Monitoring einzurichten. (TZ 10)  

Länder Burgenland, Kärnten  

(7) Hinsichtlich der Kundenzufriedenheit bei der Energieberatung und der Wirkung der 

…ffentlichkeitsarbeit wŠre in angemessenen AbstŠnden ein Feedback Ÿb er die 

erbrachten Leistungen einzuholen. (TZ 11)  
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Länder Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol 

(8) FŸr LandesgebŠude wŠren energetische Planungsvorgaben zu  erstellen, um sowohl 

eine positive Wirkung auf das Klima als auch eine nachhaltige Senku ng der GebŠude Ð

Betriebskosten erzielen zu kšnnen. (TZ 21)  

Länder Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark  

(9) Bei GebŠudeinvestitionen wŠren Aufzeichnungen Ÿber den Anteil der 

klimarelevanten Ma§nahmen z u fŸhren, um zielgerichtete Aus sagen Ÿber der en Wirkung 

auf den Klimaschutz treffen zu kšnnen. (TZ 22)  

Länder Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol 

(10) Es wŠre eine alle Landes Ð und SpitalsgebŠude umfassende Energiebuchhaltung 

einzurichten. (TZ 23)  
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VERGLEICH DES ABGABENWESENS DER 
LANDESHAUPTSTÄDTE LINZ UND SALZBURG 

Linz hob im Jahr 2007 rd. 145 Mill. EUR und Salzburg rd. 90 Mill. EUR an 
Gemeindeabgaben ein. Die Kosten für die Bemessung und Einhebung dieser Abgaben 
betrugen 2007 in Linz rd. 2,9 % (4,2 Mill. EUR) und in Salzburg rd. 3,3 % (2,9 Mill. 
EUR) der Abgabeneinnahmen. Mehr als die Hälfte dieser Kosten fi el für die Einhebung 
von Parkgebühren und Parkstrafen an, bei denen als zusätzlicher Nutzen der 
Steuerungseffekt für die Parkraumbewirtschaftung zu berücksichtigen war. 

Prüfungsziele  

Der RH überprüfte von März bis April 2008 das Abgabenwesen der Landeshauptstädte 
Linz und Salzburg. Ziele der Gebarungsüberprüfung waren die Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit sowie ein Vergleich der Kosten für die Bemessung und Einhebung der 
Abgaben, der Prüfungshandlungen im Außendienst, der Abläufe in den zuständigen 
Organisationseinheiten und der Abgabenrückstände. (TZ 1)  

Einnahmen und Kosten 

Mehr als drei Viertel der Einnahmen aus den Gemeindeabgaben stammten in Linz von 
der Kommunalsteuer, in Salzburg waren es zwei Drittel. Die Grundsteuer trug mit 12 % 
(Linz) bzw. 13 % (Salzburg) zu den Abgabeneinnahmen bei. Linz deckte mit diesen 
Abgaben etwa ein Drittel der Einnahmen des ordentlichen Haushalts ab, Salzburg etwa 
ein Fünftel. (TZ 3) 

Für die Bemessung und Einhebung der Gemeindeabgaben (einschließlich der 
Parkgebühren und Parkstrafen) fielen in Linz rd. 4,2 Mill. EUR und in Salzburg rd. 2,9 
Mill. EUR an Kosten an. Die Kosten für die Bemessung und Einhebung der 
Gemeindeabgaben im Verhältnis zu den daraus erzielten Einnahmen waren 2007 in 
Salzburg höher als in Linz. (TZ 2) 

Für die Einhebung der Parkgebühren und Parkstrafen fielen in beiden 
Landeshauptstädten mehr als die Hälfte der für das Abgabenwesen insgesamt 
ermittelten Kosten an. (TZ 3) 

Bei der Hundeabgabe waren aufgrund der geringen Abgabenhöhe die mit der 
Bemessung und Einhebung verbundenen Kosten im Vergleich zu den daraus erzielten 
Einnahmen hoch (Linz: rd. 49 %, Salzburg: rd. 62 % der Einnahmen an Hundeabgabe). 
(TZ 2, 12) Im Jahr 2007 betrugen die Einnahmen aus der Tourismusabgabe in Linz 
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470.533 EUR, Salzburg vereinnahmte aus der damit vergleichbaren allgemeinen 
Ortstaxe 1.782.591 EUR. Davon verblieben — nach Weiterleitung der entsprechenden 
Beiträge an die Fremdenverkehrsverbände — in Linz rd. 16.620 EUR und in Salzburg rd. 
1,3 Mill. EUR. (TZ 2, 11)  

In Linz belief sich die Lustbarkeitsabgabe im Jahr 2007 auf rd. 1 % der Einnahmen an 
Gemeindeabgaben, in Salzburg auf rd. 2 %, wobei diese Einnahmen großteils aus der 
Besteuerung der Spielapparate resultieren. (TZ 10)  

Abgabenprüfung 

Die Prüfung der Kommunalsteuer erfolgte grundsätzlich durch die Finanzämter und die 
Krankenversicherungsträger im Rahmen der „Gemeinsamen Prüfung aller 
lohnabhängigen Abgaben“. In beiden Landeshauptstädten waren zusätzlich eigene 
Bedienstete bei Prüfungen im Einsatz. Diese prüften vor allem Zeiträume, die ansonsten 
ungeprüft geblieben wären und erzielten insgesamt ein höheres steuerliches 
Mehrergebnis als die Prüfer der Finanzämter und Krankenversicherungsträger. (TZ 15)  

In der Landeshauptstadt Salzburg unterblieb die Ausstellung formeller Prüfungsaufträge 
bei Durchführung der Kommunalsteuerprüfungen. (TZ 14)  

Forderungsmanagement  

Im Jahr 2007 schrieb die Landeshauptstadt Salzburg insgesamt 61.051 EUR an 
Vergnügungssteuer ab. Darin waren acht Forderungsabschreibungen von insgesamt 
52.239 EUR enthalten. Diesen lag ohne weitere schriftliche Begründung ein Nachlass der 
Zahlung aufgrund einer Anordnung des Bürgermeisters zugrunde. (TZ 21)  

Ende 2007 betrug der Rückstand an Hundeabgabe in Linz rd. 30 % der Einnahmen des 
Jahres 2007 aus dieser Abgabe. In Salzburg lag der Rückstand vergleichsweise bei nur 
rd. 3 %. (TZ 13)  

Verrechnungssystematik  

Der Rechnungsabschluss von Linz für das Jahr 2007 wies Kommunalsteuerforderungen 
in Höhe von 2.789.824 EUR auf. Bereits bezahlte Beträge in Höhe von 273.148 EUR 
blieben jedoch aufgrund der Buchungssystematik unberücksichtigt. (TZ 20)  

Im Zusammenhang mit offenen Kommunalsteuerforderungen kam es bei der 
Ausstellung von Haftungsbescheiden gegen die Organe von Kapitalgesellschaften zu 
einer doppelten Erfassung des Abgabenbetrags. Dies konnte im Rechnungsabschluss zu 
Verzerrungen führen. (TZ 19)  
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Parkgebühren und Parkstrafen  

Linz nahm im Jahr 2007 rd. 6.219.560 EUR und Salzburg rd. 3.946.820 EUR an 
Parkgebühren und Parkstrafen ein. Mehr als ein Drittel davon wurde in beiden 
Landeshauptstädten für die Parkraumüberwachung aufgewendet. (TZ 8)  

Der Datenaustausch der Landeshauptstadt Salzburg mit dem BMI erfolgte mit einem 
Datenträger, der im Postweg übermittelt wurde. (TZ 9)  

Personalressourcen und Arbeitsabläufe 

Linz setzte im Jahr 2007 33,16 Vollbeschäftigungsäquivalente (VBÄ) und Salzburg 29,30 
VBÄ für die Bemessung und Einhebung der Gemeindeabgaben ein. (TZ 16)  

In Salzburg konnten die Bediensteten keine eigenständigen Auswertungen der im EDV–
Programm gespeicherten Daten vornehmen. (TZ 18)  

In Salzburg wurden die über FinanzOnline elektronisch übermittelten 
Kommunalsteuererklärungen nicht in einem durchgängig automatisierten Prozess 
weiterbearbeitet, sondern von den Bediensteten ausgedruckt, händisch sortiert und der 
Großteil des Papiers, weil er nicht benötigt wurde, entsorgt. (TZ 5)  

Während Linz die Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt elektronisch übermittelt 
bekam, erhielt die zuständige Organisationseinheit in Salzburg diese Bescheide 
vierteljährlich in Papierform. Dort mussten die Bediensteten die Daten händisch in die 
entsprechende IT–Anwendung eingeben. Ein durchgängig elektronischer Arbeitsprozess 
lag nicht vor. (TZ 7) 

Zusammenfassend hob der RH nachfolgende Schlussbemerkungen 
hervor: 

Landeshauptstädte Linz und Salzburg 

(1) Da beide LandeshauptstŠdte bei ihren KommunalsteuerprŸfungen bessere 

Kontrollerfolge erzielten als die FinanzŠmter und KrankenversicherungstrŠger im 

Rahmen der ãGemeinsamen PrŸfung aller lohnabhŠngigen AbgabenÒ, sollte die 

PrŸfungstŠtigkeit im bisheri gen Umfang beibehalten werden. (TZ 15)   

(2) Die Lustbarkeitsabgabe in Linz und die VergnŸgungssteuer in Salzburg stellten nur 

einen geringen Anteil der Abgabeneinnahmen der beiden LandeshauptstŠdte dar, die 
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dafŸr angefallenen Kosten waren 2007 jedoch im Ve rhŠltnis dazu hoch. Die Besteuerung 

von Spielapparaten sollte daher evaluiert werden. (TZ 10)   

(3) Im Zusammenhang mit der Hundeabgabe wies der RH auf die Problematik von 

Abgaben hin, bei denen Ÿberwiegend niedrige SteuersŠtze vorgesehen und die Kosten 

fŸr  die Bemessung und Einhebung in Relation zu den Abgabeneinnahmen 

unverhŠltnismŠ§ig hoch sind. Diese Abgabe sowie die VerfahrensablŠufe wŠren im Sinne 

einer Kosten/Nutzen ÐBetrachtung zu evaluieren. (TZ 12)   

(4) Bei der Tourismusabgabe bzw. der Ortstaxe soll ten aufgrund der geringen 

Abgabenhšhe und der erforderlichen Aufteilung der daraus erzielten Einnahmen an 

unterschiedliche EmpfŠnger die Voraussetzungen fŸr eine mšglichst kostengŸnstige 

Administration geschaffen werden. (TZ 11)  

Landeshauptstadt Linz  

(5) Durch gezielte Bearbeitung von EinzelfŠllen sollte der im VerhŠltnis zu den 

Einnahmen hohe RŸckstand bei der Hundeabgabe verringert werden. (TZ 13)   

(6) FŸr die Verbuchung von Haftungsbescheiden sollte eine Methode erarbeitet werden, 

bei der es zu keiner d oppelten Darstellung von Abgabenforderungen in der 

Haushaltsverrechnung kommt und die korrekte Darstellung der 

Kommunalsteuerforderungen im Rechnungsabschluss sichergestellt ist. (TZ 19)  

(7) Zur Beseitigung der Differenzen bei den KommunalsteuerrŸckstŠnden  zwischen dem 

Vorsystem, der Finanzbuchhaltung und dem Haushaltssystem sollte der hŠndische 

Zahlungsausgleich mšglichst zeitnah vorgenommen werden. Au§erdem sollte bei 

Erstellung des Rechnungsabschlusses kŸnftig sichergestellt werden, dass alle relevanten 

Zahlungen, die das Abschlussjahr betreffen, den erfassten Forderungen zugeordnet 

werden. (TZ 20)   

Landeshauptstadt Salzburg  

(8) Die Rückstandsfälle mit Kleinbeträgen sollten — soferne es sich nicht um Fälle mit 
laufender Verrechnung handelt — abgeschrieben werden. (TZ 13)  

(9) Bei Abgabenprüfungen sollten im Sinne der Rechtssicherheit formelle 
Prüfungsaufträge ausgestellt werden. (TZ 14) 

(10) Die mit der Bearbeitung der Kommunalsteuererklärungen befassten Bediensteten 
sollten in den Funktionalitäten der eingesetzten EDV–Anwendungen geschult werden, 
um eine durchgehende elektronische Bearbeitung und einen optimalen 
Ressourceneinsatz zu gewährleisten. (TZ 5)  
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(11) Zur Optimierung der Verfahrensabläufe bei der Grundsteuer sollten die 
Voraussetzungen für die elektronische Übernahme der Grundsteuermessbescheide vom 
Finanzamt geschaffen werden. (TZ 7)  

(12) Für das Abgabenwesen sollte ein aussagekräftiges Reporting — ähnlich jenem in 
Linz — geschaffen werden. Die Bediensteten sollten in der Lage sein, eigenständige 
Auswertungen aus den eingesetzten EDV–Anwendungen durchzuführen, um eine 
unmittelbare Verwendung der gespeicherten Daten für Steuerungsmaßnahmen und 
Informationszwecke zu ermöglichen. (TZ 18) 

(13) Im Sinne der Datensicherheit und einer zügigen Verfahrensabwicklung sollte der 
Datenaustausch mit dem BMI elektronisch erfolgen. (TZ 9)  

(14) Auch in Anbetracht der Bedeutung einzelner Veranstaltungen für den Tourismus 
sollte von Zahlungsnachlässen, die wiederholt einem Veranstalter zu Gute kamen, im 
Sinne der Gleichbehandlung aller Abgabepflichtigen in Hinkunft abgesehen werden. 
(TZ 21) 

 


